
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Präzisierung zu Art. 25 GAV / Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienst 
 
 
Art. 25 GAV regelt die Lohnausfallentschädigungen bei Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienst. In diesem Zu-
sammenhang schreibt Art. 25.3 GAV vor, dass für die Berechnung die effektiv ausgefallene Normalar-
beitszeit heranzuziehen ist. Dies steht im Widerspruch zum Erwerbsersatzgesetz (EOG), welches bei der 
Berechnung des Lohnausfalls von einem Jahresdurchschnitt ausgeht. Vor diesem Hintergrund hat die Pa-
ritätische Kommission festgelegt, dass die Umsetzung gemäss EOG zu erfolgen hat. Demzufolge gilt an-
stelle des bisherigen Art. 25.3 GAV neu:  

 

25.3  Für die Berechnung des Lohnausfalls ist der jahresdurchschnittliche Grundlohn ausschlaggebend. 
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